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Zitat von Bolzbold

Nochmal: Im Regelfall wird man mit auswendig gelernten Texten in einer Klausur oder
gar der Abiturklausur nicht weit kommen.

Interessant wäre tatsächlich die Frage, ob bei Texten, die wahlweise auswendig gelernt
sind und/oder am Thema vorbei sind, auch gleichzeitig die Sprachpunkte (bei Klausuren
in der Fremdsprache) herausgerechnet werden. Das müsste ich für NRW noch einmal
recherchieren.

BW, SEK. 1, Fremdsprachen: Thema verfehlt bei Freitextaufgaben (weil irgendwas auswendig
gelernt und aufgeschrieben, was ein paar passende Schlagworte enthält) bedeutet null Punkte
für die gesamte Aufgabe. Sprachpunkte gibt es dann also auch nicht, egal wie nett es sich lesen
mag oder wie korrekt es geschrieben wurde.

Das sind dann die offiziellen Korrekturvorgabrn des Landes für die Abschlussprüfungen in der
SEK. 1, die zumindest an den Schulen, an denen ich bislang unterrichtet habe dann auch in
9/10 konsequent zur Anwendung kamen.
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